
A^lae 4

Be bauungs plan, Verlängerte QuerstraB e, Cottbus

Stellungnahmen der Träger Öffentlicher Belange

AufforderungzurStellungnahme:18.05.1992 Termin: 22.A6.ß92

Benachrichtigung ü ber Offenlage : 2 1. 12.1992

Termin der Abwägungsvorlage : 15.03.1993

lfd.Nr. TÖB eingegangen

V,
01 landesamt fiir Umwelt,Naturschutz und Raumordnung

Referat Süd

02 Landesumweltamt Brandenburg, Außenstelle Cottbtts

03 Amt für Immissionsschutz

04 Museum fiu Ur-und Fnlhgeschichte

05 Museunu Arbeitsstelle Bodendenkmalpflege

05.06.t992

23.06.199415.02.1993

25.05.t992

26.05.1992

18.06.1992

06 Amt für VerkehrsPlanung

07 Staßenbauamt Cottbtts

08 Landratsamt Cottbus

. 09 Bundewersorgrugsamtv
10 Bundewermögersamt

1 1 Landesgeschäftsstelle des Bundewerbandes mittelst:indisctrer
Wirtschaft e.V. . t

I 2 Brandenburgisohe Architektenkarrrner

1 3 Landewerkehrs-und Straßenbauamt

1 4 Geologisches Landesamt Frankfirr[ Außenstelle Cottbus

03.06.1992

18.05 .1992

24.06.t992

16.42.L993

18.01 .1993

29.A5.L992

02.06.1992

07.01.1993

03.08.1992

I 5 lrndwirtschafukammer Brandenburg

I 6 Standorh/€nwaltung der Bundeswehr

I 7 Vcrteidigungpbezirkskommando 83

1 8 Wehrbereichwerwaltung VII

(2)
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19 Kreispolizeiamt Cottbus

2o Bezirkspolizeibehörde

2 1 Coübus-Verkehr, Überlandnetz

22 Cottbus-Verkehr, Stadtnetz

23 krdutie-und Handelskammer

24 Amt für Fontw'irtschaft Cottbrs,sitz Peitz

25 Denkmaladsichtsbehörde

26 tlandwedskrmmer

27 Evangelische Kirche

2 SKatholisches Pfarrarnt

29 Cottbnsser Stadteinigrurg

3o Spree Gas AG

31 Treuhandanstalt Niederlassung Cottbus

32 Stadtwerke Cottbus,Amt für Energie und Stadtwerke

33 Fernwärmevenorgur€ CrrnbH

34 ESSAG

35 Cowag

36 Telekom

37 Reichsbahndirektion B erlin Bereich Cottbus

11.06.1992

02.06.t992

18.06.1992

rc.47.1992

25.05.t992

08.02.1993

27.05.t992

27.05.1992

26.05.1992

10.06.1992

e
19.06t 25.06.1992

18.05 .1992

(3)
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! Oesweiteren wruden folgende Tfiger öffentlicher Belange im Rahmen der
; Offenlage beteiligt

38. Naturschutöund Dcutschland e.V.
Kreisverband CoEbus

39. Oberfinanzdirektion Cottbus

4o. Unternehmenrerband Brandenburg

41. Bezirlsgericht Cottbtt-s

42. Bezirksstaatsanwaltschaft Cottbus

43. Kreiswehrersatzamt Cottbus

44. fubeitsamt Cottbus

45. Hochschule Cottbus

46. Oberbergamt Senftenberg

Weiterhin wrrrden a:sätzlich beteiligt als neue Träger öffentlicher Belange

47. Nanrrschutarerbände l-andewerband
Potsdamw.
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Bebauungsplaqverlängerte Quentraße,Cottbus Anlage 1
Liberprtifung der Bedenken und furegrurgen der Träger öffentlicher Belange

Auffordenurg zur Stellungnatrme : 18.05.1992
Termin : 22.06.1997
BenachrichtigrrngOffenlage : 2I.12.L992

Stellungnahme Ergebnis der Überprirfing

01 landesamt fiu UmwelfNanrschutz und
Raumordnung

orientiert auf abgestufte Bebauung arm an- Die abgestufte Bebauung und die Einordnung
grenzenden Wobngebiet und auf nicht von nicht störenden emissionsarmen Gewerbe
störendes ernissionsarmes Gewerbe ist im Bebauungsplan berücksichtigt.

02 Landesumweltamt Brandenburg
Außenstelle Cottbu

Zrstimmung; keine S tellungnahme

03 Amt fir Innnissionsschutz Cottbus

regt an nach 4 BImSchG alle genehmigungs- Es werden keine Anlagen nach der
bedtirtigen Anlagen ausarschließen, 4 BImSchG vorgesehen.

03 a ergiiruende Stelhngnahme vom 08.02.93

es werden Bedenken gegen Bestands-
sicherung und Erweiterung der gewerblichen
Nutzung geäußert

empfiehlt Eirxchränkrurg der gewerbüchen wurde in den B-Plan übernommen,
Nutzungsarten, .

im Geltungsbereich wurden bestehende die genannten Gewerbebetiebe befinden
Beriebe nicht erfaßt sich nicht im Geltungsbereich des B-Planes.

weist auf mögliche Beeinträchtigungen Die vorhandene Betonmischanlage unterliegt
der vorhandenen Betonmischanlage hin dem BestandsschutzDer neu erlassene
und auf den Abstandserlaß ar Wohn- Abstandsedaß zur Wohnbebauung ist daher
bebauung. nur bei einer Erweitenrng oder.bei einen

Umbau dsr vorhandenen Anlage relevant.
Die Nachbarn haben unter diesen Umständen
gewisse Beeintächtigungcn hinnrnehmen.



b

z

weist auf Lärmimmission durch Verkehr
in der Nordparkstraße hin,betrachtet die
Verkehserschließung als unzureichend.

regt die textliche Festsetanng von Ober-
grenzen fi:r L,lirmimmissionen an,

04 Brandenburgisches I-andesmuseum
frr Ur-und Frühgeschichte

Zrstimmung
keine Bedenken und Anregungen

A

b 05 Museum,fubeitsstelle Bodendankmal-
Pflege

Zustimmung
keine Stellungnahme

06 Amt fir VerkehnPlanmg

Zustimmug
keine Stellungnatme

07 Straßenbauamt Cottbus

Zrstimmung
keine Stellungnahme

Durch den Endatsbau der Nordparkstraße und
und der verlängerten Querstaße und den
weiteren Ausbau der Feldstraße,sowic der
Ost-Weststaße erfolgt eine ausreichende

Verkehrwerteilung sodaß die Verkehnzunahme
in der Nordparlatraße keine unzumutbare
Größenordnung erreichen wird.Fär den Bereich
westlich der Nordparkstraße gilt der B-Plan
Gewerbegebiet Nord ![m der fiu die
genannten Bereiche ein MI ausweist.

die Festsetanng derartiger Werte ist näch 59
Abs.l Zifrer 24 als flächsnhafte Festlegung
arsgeschlossen.Unabhängig davon wurden
fir den Bereich der Waiter Rathenau Straße,
das Wohnen nichtstörende Gewerbebekiebe
festgesetzt. Anlagen die nach 4 BImSchG
genehmigungspflichtig sind werden im angrenzen-
den Bereich generell ausgeschlossen.Eine Fest-
schreibung der Llirmschutryerte an der
südlichsn Grenze wird nicht gefolgtda dort
gewerblich genutzto Anlagen etablisrt sind.

siehe 04 e

3

siehe 13



08 Kreiwerwaltung Cottbus Land

Zustimmung
keine Bedenken und Arrregungen

09 Brurdewersorgungsamt

Zustimmung
keine Stelhurgnahme

I 0 Oberfinanzdirektion, Bundewermögeruamt

Zrstimmung
keine Bedenken und Anregungen

1 1 Bundewerband mittelständische Wirtschaft

Zustimmung
keine Bedenkeir und Anregungen

12 Brandenburyische Arohitektenkammner

Zustimmung
regen Kriterien frr die bauliche Ordnung an Die Arrregungen wurden in den Bebau-
wie Festlegung von BaulinierqHöhenbegrcnzung unsplan übernommerqder B-Plan weist
md Aussagon anr Begrünmg Festsetanngen hinsichtlich der geforderten

Kriterien auf.

I 3 Landewerkehr-und Straßenbauamt

Stellungnahme vom 16.02.1993 ,,
Zustimmung

Radwege sollten mit voryesehen werdeq Radwege werden in Übereinstimmung mit
Abdeckung des rirhenden Verkehrs innerhalb dem Radwegekonzept vorgesehen.Der
des Plangebietes. nrhende Verkehr wird auf den Baugrund-.

stücken gesichert.
14 Geologisches l"andesamt Franldrt
Zustimmung
keineplanungsrechtlichenBelange,sondern wurde dernlnvestormitgeteilt.
Hinwei,se fir die Baudurctfühnmg

I 5 Landwiruclnftskammer Brandenburg

Zustimmung
keine Bedenken und fuiregtrngen 

4
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16 Standortverwalhure der Bundeswehr

Zustimmung
keine Bedenken und Anregungen
Abgabe an Wehnbereichwerwalung MI siehe Punkt 18

I 7 Verteidigungsbezirlcskommando

Stellungnahme vom 07.01. 1993
Zrstimmungkeine Bedenken und Anregungen

1 8 WehrbEreictrsverwaltung Vä
lY

fordert Genehmigung nach den Luftverkehn- Antag auf Genehmigung wurde am 27 .A7 .92
gesetz $ 3o(2) und weist auf Bauhöhen- gestellt und mit Schreiben vom 03.08.1992
beschränkung hin von der Lufffahrbehörde genehmigt.

I 9 Kreispolizeiamt Cottbus

Zustinrnung
keine Stellungnahme

20 B e zirkspolizeibehörde

Zustimmung
keine Bedenken und Anregungen

V 
2l Cottbus-Verkehr Überlandnetz

Zustimmung
keine Stellungnahme

22 Cottbus-Verkehr Stadtnetz

Zrstimmung
keine Bedenken und Anregungen

23 Industrie-und llandelskammer

Zusünmung
keine Bedenken und Aruegungen

, k



24 Amt fir Forstwirtschaft Psitz

regt die Sichenrng der vorhandenen einzelnen
Großbäume an

25 I-andesamt frr Denkmalpflege

Zrutimmurg
keine Bedenken und Anregungen

26 Handwerlakammer

Zutimmung
keine Stellungnahme

27 Evangelische Kirche

Ste[ungnahme vom 08. 02. 1 993
keine Zustimmung'
fordert dem Wohncharakter der Walter
Rathenau Straße angepaßte Verkehn-
frhnmg

weist auf Veschlechtenrng der Betreuungs-
quaütät des Kindergartens in der Walter
Rathenau Straße hin.

weist adcefiihrdung durch Zunatrme
des Verkehrs für das Crerneindehaus der
Kirchengemeinde hin
Sicherung des Baumbestandes in der
Walter Rathenau Shaße,

die genannte Fläche wr.ude im B-Plan
gesonde4 als Fläche mit Bindung zur
Erhaltr:ng der Bäume,festgesetzt.Der B-Plan
wird duch einen Grtinordnungsplan ergänzt.

Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens
für die Walter Rathernu Straße ist nicht
gegeberqda sich in diesem Bereich keine
Ein-und Aufahrtcn befinden.
Die Zu-und Abfatrt anrn Gewerbegebiet
erfolgl über eine neu errichtete Stichstaße
von der Querstraße.

das Gebiet wird durch den B-Plan nicht
erfaßt.Das Gewerbegebiet wurde in der

Nurang so gegliederf daß keine störenden
Einflüsse auf di6 vorhandene Wohnbebauuns
erfolgen köfin&.

nicht relwant da außerhalb des Gelnrnss-
bereiches.

wie vor,außerhalb des Geltungsbereiches,
Der Ausbau der Walter Rathenau Staße
wurde im Bereich des Gewerbegebietes

nacluichtlich übernommen.In diesen Bereich
wurde eine Baumreihe festgesetä.

Fär den in Richtung Süden weiterfirtrenden
Bestand hift der B-Plan keine Aussagen,
da außerhalb dieses Gebietes
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28 Katholisches PFarramt

Zustimmung
keine Stellungnahme

29 Cottbuser Stadteinigrrng

Zustimmung
weist auf DlN-gerechte Arsleuchtung der nicht relevant im B-Planverfahren,wurde bei
Shaßen und Gewähdsistung der Pararneter der Projekterstellung jedoch berücksichtigt.

. fiir Entsorgungsfahrzeuge hin.
b

30 Spree Gas AG

Zustimmung
keine Stellungnahme

3 1 Treutrandanstalt Niederlassung Cottbus

Zustimmung
keine Beder*en und furegungen

32 Stadtwerke Cottbrs,Amt für Energie

Zustimmung
keine Stellungnatrme

br. 33 Fernwärmeversorgungs GmbH

Zustimmung
regt an das Gebiet mit Fernwärme zu versorgen wurde in die Festsetzungen des B-Pianes

auftenomrpmen
(

34 ESSAG

Zustimmung
keine Bedenken und Anregr,rngen

35 Cowag

Zustimmug
keine Stellungnahme

36 Telekom

regt an Leitungstasse Fär Telekom vorzusehen wurde bei der stadttechnischen Erscließung
berücksichtigt

7



7
36 a, Telekom Direktion Potsdam

Zustimmung
weist auf mögliche Beeintächtigungen des die Bauhöhsn sind im B-Plan festgelegt.
Fernseh-und Rundfimkempfangs hin, infolge Ar:snahmen sind nicht arlässig.
Bauhöhen und GestalUngsmaterial. eventuelle Beeintächtigungen aus der

Materialwahl der Baukörper sind im Bau-
genehmigungwerfatren vom Investor
aba*lären.
Für das gesamte Gebiet besteht bereits ein
Brsitbandkabclnetz der T elekom.

O 37 Deutschc Reichsbahn

Zustimmung
keine Bedenken und fuiregungen

Weitere Träger ÖfFentlicher Belange die im Zvge der Offenlage beteiligt wurdeir.

38 Naturschutzbrmd Deutschland e.V.
Kreiwerband Cottbtts

Zustimmung
keine Stellungnahme

39 Obertrnanzdirektion Cottbtts

Zustimmung
keine Stellungnahme

40 Unternehmerverband Brandenburg

Zrstimmung
keine Stellungnalme

41 Bezirksgericht Cottbus

Zrstimmung
keine Stellungnatme

a
' (
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42 Bezirksstaatsanwaltschaft Cotfbus

Zustimmung
keine Stellungnahme

43 Kreiswehrersatzamt Cottbru

Zustimmung
keine Stellungnatrme

44 Arbeitsamt Cottbus

Zustimmng
keine Stellungnalrme

45 Hochschule Cottbus

Zustimmung
keine Stellungnahme

Zusätzlich wnrden folgende TÖB beteiligqAufforderung ar Stellungnahme 02.02.1993

46 Natunchutarerbände Landesrrerband
Potsdam

Zrstimmung

\_- keine Stellungnatrme

' t



Bebaungsplan,Verütngerte Quentaße, Cottbr.rs

Llberpr{iftng der Bedenken und fuiregungen gemäß g 3 Abs.

Anlage 2

2 BauGB

Dauer der öffentlichen Arslegung: 04.01 ,1993 - 08.02.1993
ft der Arclegurg : Foyer des Rathauses

Bedei*en und Anregungen Ergebnis der ilberprüfung

Bereits bei der vorgszogsnen Btirgerbeteiligung am 12.06.1992 habsn folgendc Biuger
Bedenken und Anregungenvorgebracht die gemäß $ 3 Abs. 2 Bau GB ebenfalls
gcwertet werden.

0i Frau Blaurock ,Jutta
Schmellwitzer Staße 56

O-75I2 Cottbus

regt a4beim Ausbau der Walter Rathenau
Staße die Geschwindigkeit für LKW wegen
angreiuenden Wohngebiet zu beschränken.

02Heff Ständig,Joachim
Walter Rathenau Staße 39
O- 7512 Cottbus

regt an,auf störendes Gewerbe zu verzichten
und Lärm-und Umweltbeeintrachtigungen
druch LKW-Verkehr arszrschließen

der Ausbau der Walter Rathenau Straße
ist nicht Gegenstand dieses B-Planes

Der Ffinweis auf die Einordnung von nicht
störenden Gewerbe wurde in den B-Plan
an$3enomm en Zw Vermeidung von Verkehrs-
lärm wurde die Hauptarufatut aus dem
Gewerbegebiet innerhalb des Gebietes
als gesonderte Stichstraße angeordne! sodaß

die gegenüberliegende Wohnbebauung nicht
zusätzlich beeinfächtigt wird.

' a f

Alle nachfolgenden Bürger haben im Rahmen der Offenlage Bedenken und Anregungen
vorgebracht.

01 Reit-und Faluverein Cottbus e.V.
Schmellwitzer Staße 56
O-75L2 Cottbus

Die Verkehntasse Querstaße bringt fürr
dcn Versin asätzliche Geführdung beim
Überquerur dieser Staße,
Es sollte für die Walter Rathenau Straße
ein Anstieg des NKW-Verkehn aus-
gesctrlossen werden.

Der Reit-und Fahrverein beflndet sich nicht
im Geltungsbereich des B-Planes,ebenso der
Ausbau der Vedängerten Querstraße.
Durch den vorgesehenen Endausbau der
Nordparkstaße, der Verlängerten Quentraße
den weiteren Arxbau der Feldsraße sowie



(2)

der Ost-Weststraße erfolgt eine Verkeirwcrteüung
sodaß die Verkehrszunatrme in der Quersffaße

und Walter Rathenau Staße keine unzumutbare
Größorordnung erreichen wird. Das unmittelbar an
das Baugebiet Schmellwitz Anger tangierende
künftige Baugebiet Schmellvritz fuiger Nord,
wird gesonderte Reitwege ausweisen.Dadurch
wird errnöglichg daß fur die Nutzungsart,Reiten
eine sichere Erlangung der nördlichen Erholungs-
gebiete ermöglicht wird.

v
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Bebauungsplan,Verlängerte QuerstraBe,Cottbus Anlage 3
Verwaltungsinterne Stellungnahmen der Dezernate und Amter
AufforderungzurStellungnahme :18.05.1992 Termin: 22.06.1992

Stellungnahme Eryebnis der Überprüfung

01 Biuo des OB

keine Stelltrngnahme

02 Dezematfi.

keine Stellungnatrme

03 Dezernat Itr

keine Stellungnahme

04 Dezernat VI

keine Stellungnahme

05 Dezsrnat VII

Erarbeitung eines Gninordnungsplanes wurde den unterlagen beigefügt

Hinweis auf Baumschutanerordnung die vorhandenen Großbäume wlrden im
bei e.v. Abholzungen im B-Plan als Füiche zur Erhaltune der

Bäume festgesetzt

stellungnahme der Forstbehörde einholen ist erfolgt,si,ehe pnkt. 24 TöB

Satzungsgebiet für Ansctrluß Fernwärme wurde in den B-Plan übernornrnen

Anscttlttß an zentrale Abwasser-und- Der Erschliesüngsplan ist Bestandteil des
Trinkwasserversorgug des B-Plaires,die Ansctrli.isse sind realisiert.

06 Dezernat Mtr

keine Stelhurgnatrme

07- Amt23- keine Stellungnahme

08- Amt 36- keine Stellungnahme

09- Amt 38- keine Stellungnahme

l0- Amt 67- keine Stellunpnatrme

(2)
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11- Amt 67 - keine Stellunenahme

12- Amt72 - keine Stellungnatrme

13- Amt 8o - keine Steliungrahme

14- Amt 81 - keine Stellunsralme

15- Amt 85 - keine Stellungnahme

16- Amt 66 - keine Stellunenahme

17- Amt 61

5r Stellungnahme Punkt 1-9

Erläutenurgen Punkt 1-3

Kommunaler Tiefbau

wurde in den B-Plan eineearbeitet

wurde übernornmen

Breite des öffentlichen Raumes wurde eingearbeitet

Mindestabstand Bäume 2,50 m wurde eingearbeitet

Querprofile übernehmen,westlich ist erfolgt

für Quentaße neue Querprofile außerhalb des B-Planes

Anschluß Abwasser und Fernwärme wurde eingearbeitet

tt
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